
Beteiligung an Bewertungsreserven –

nicht nur eine technische Aufgabe

Frank Didden

Köln, 9. September 2008

19. HEUBECK-KOLLOQUIUM

Seite 2

Gliederung

1 Die Entscheidung des BVerfG vom 26.7.2005 und ihre Gründe

2 Die neue Rechtslage nach der Novelle des VVG

3 Abweichende Regelungen bei regulierten Pensionskas sen

4 Zuteilungsfähige bzw. –pflichtige Bewertungsreserv en bei 
regulierten Pensionskassen

5 Zuteilungsverfahren

6 Beteiligung an Bewertungsreserven in den Folgejahr en

7 Fazit

Beteiligung an Bewertungsreserven – nicht nur eine t echnische Aufgabe



Seite 3

1. Die Entscheidung des BVerfG vom 26.7.2005 und ihr e 

Gründe (1)

• „Überschussermittlung bei kapitalbildenden Lebensver sicherungen“
(1 BvR 80/95)

• Die handelsrechtlichen Bewertungsregeln erlauben de n VU die 
Schaffung sogenannter stiller Reserven, welche bei der 
Überschussberechnung außer Ansatz bleiben

• Kläger forderte neben der geschäftsplanmäßigen Über schuss-
beteiligung zusätzlich eine Beteiligung an den zum Ab laufzeitpunkt 
der Lebensversicherung vorhandenen Bewertungsreserv en der 
Kapitalanlagen
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1. Die Entscheidung des BVerfG vom 26.7.2005 und ihr e 

Gründe (2)

• Gericht hält die Verfassungsbeschwerde wegen verlet zter 
Eigentumsgarantie für teilweise begründet

• Die mit den gezahlten Versicherungsprämien gebildeten Vermögenswerte 
sind bei der Versicherungsleistung angemessen zu berücksichtigen, soweit 
sie nicht durch vertragsgemäße Dispositionen (z.B. Verwaltungskosten) 
verbraucht sind

• Gesetzgeber ist wegen des aus dem GG abgeleiteten Schutzauftrags
verpflichtet, entsprechende Vorkehrungen zu treffen, da den Versicherungs-
nehmern zumeist die Möglichkeit fehlt, selber auf Änderungen der Praxis zu 
ihren Gunsten hinzuwirken

• Dabei Abwägung zwischen den Interessen der einzelnen Versicherten 
einerseits und den Belangen des Kollektivs und der künftigen Handlungs-
fähigkeit des VU andererseits

• Gesetzgeber ist aufgefordert, bis 31.12.2007 eine Ne uregelung zu
treffen, bis dahin bleibt es bei der bisherigen Rec htslage
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2. Die neue Rechtslage nach der Novelle des VVG
• Gemäß § 153 VVG seit dem 1.1.2008 Anspruch der VN auf  Beteiligung am 

Überschuss und an den Bewertungsreserven nach einem  angemessenen 
verursachungsorientierten Verfahren

• Gilt für alle Formen der kapitalbildenden Lebensver sicherung, also sowo hl 
Kapital- wie Rentenversicherungen, und insbesondere auch für Pensions-
und Sterbekassen

• Jährliche Ermittlung der Bewertungsreserven durch d as VU und rech-
nerische Zuordnung auf die einzelnen VN, bei Sterbeka ssen auch ein 
längerer Turnus zulässig

• Solvabilitäts- und Stresstest-Erfordernisse haben Vo rrang 
(„aufsichtsrechtliche Regelungen zur Kapitalausstatt ung“)

• Bei Vertragsbeendigung Auszahlung von 50 % der zugeo rdneten Bewer-
tungsreserven an den VN 

• Im Fall von Rentenversicherungen tritt der Zeitpunk t des 
Leistungsbeginns an die Stelle des Zeitpunkts der V ertragsbeendigung
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3. Abweichende Regelungen bei regulierten 

Pensionskassen (1)
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• Grundsätze

• Öffnungsklausel für von § 153 VVG abweichende Bestimmungen durch 
§ 211 Abs. 2 Nr. 2 VVG

• Anwendbarkeit nur bei regulierten Pensionskassen i.S.d. § 118b Abs. 3 und 4 
VAG

• Regelungen müssen innerhalb Satzung oder AVB getroffen sein

• Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich
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3. Abweichende Regelungen bei regulierten 

Pensionskassen (2)
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• Warum es sinnvoll ist, abweichende Bestimmungen für  regulierte 
Pensionskassen zuzulassen

• Wegen Rechtsform als VVaG kommen auch die vorübergehend in 
Bewertungsreserven gebundenen Erträge in jedem Fall den VN bzw. 
Mitgliedern, auf keinen Fall aber Dritten, zugute

• Beteiligung an Bewertungsreserven erfolgt bei Leistungen in Form
lebenslanger Renten ohnehin weitgehend „automatisch“ im Zeitablauf

• Die Mitbestimmung der VN bzw. Mitglieder über das oberste Organ bietet 
Gewähr für eine stattfindende angemessene Beteiligung
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3. Abweichende Regelungen bei regulierten 

Pensionskassen (3)
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• Zulässige Abweichungen gegenüber § 153 VVG bei der B eteiligung an 
Bewertungsreserven

• Personenkreis, der Gutschriften erhält: 
jeweils alle Anwärter und Rentner wegen des (nur) von VVaG‘s zu 
beachtenden Gleichbehandlungsgebots des § 21 Abs. 1 VAG

• Häufigkeit bzw. Turnus der Beteiligung: 
regelmäßig, d.h. jährlich oder dreijährig

• Stärkere Berücksichtigung anderweitigen Finanzbedarfs der 
Pensionskasse

• Weitgehende Ausklammerung von Bewertungsreserven in 
festverzinslichen Kapitalanlagen

• Unzulässig: genereller Ausschluss einer Beteiligung an 
Bewertungsreserven
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4. Zuteilungsfähige bzw. – pflichtige Bewertungsrese rven 

bei regulierten Pensionskassen (1)

Beteiligung an Bewertungsreserven – nicht nur eine t echnische Aufgabe

• Von DAV und BaFin anerkannte Grundsätze

• Keine höhere Beteiligung an Bewertungsreserven als sich nach § 153 
VVG ergeben würde

• Bestehen der aufsichtsrechtlichen Stresstests muss gewährleistet bleiben; 
zusätzliche Sicherheitsspanne darf dabei in Abzug gebracht werden

• Notwendiger künftiger Eigenmittelaufbau (z.B. wegen Geschäftsaus-
weitung oder wegen zukünftiger Ablösung rückzahlbarer Eigenmittel wie 
Nachrangdarlehen, Genussrechte, Gründungsstock) kann berücksichtigt 
werden

• Feststehender künftiger Nachreservierungsaufwand wegen Verstärkung 
der Rechnungsgrundlagen kann in Abzug gebracht werden

• Nichtberücksichtigung von Bewertungsreserven in festverzinslichen 
Kapitalanlagen für im Bestand verbleibende Versicherungen, da hier 
Ausgleich über die Zeit
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4. Zuteilungsfähige bzw. – pflichtige Bewertungsrese rven 

bei regulierten Pensionskassen (2)
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• Umfang einer angemessenen Sicherheitsspanne beim St resstest

• Modell gemäß Ergebnis einer Arbeitsgruppe aus Vertretern der BaFin und 
der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV)

• gedanklicher Ansatz: über die beim aufsichtsbehördlichen Stresstest zu 
unterstellenden Wertminderungen der Kapitalanlagen hinaus zusätzliche 
Abschläge bei Aktien, festverzinslichen Papieren und Immobilien in einem 
solchen Umfang, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,5 % in einem 
Zeitraum von 3 Jahren insgesamt kein stärkerer Wertverlust eintritt

• Ergebnis ist eine zusätzliche Sicherheitsspanne von 
15 % · Marktwert Aktien + 5 % · Marktwert festverz. Papiere
+ 10 % · Marktwert Immobilien
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4. Zuteilungsfähige bzw. – pflichtige Bewertungsrese rven 

bei regulierten Pensionskassen (3)

Beteiligung an Bewertungsreserven – nicht nur eine t echnische Aufgabe

• Zuteilungsfähige Bewertungsreserven (zBWR) zu einem Stichtag

zBWR = gesamte Netto-Bewertungsreserven (stille Reserven minus
stille Lasten) abzüglich

- für das Bestehen des Stresstests (in allen 4 Szenarien) 
benötigte Bewertungsreserven

- zusätzliche Sicherheitsspanne (z.B. gemäß Modell wie zuvor)
- absehbarer zusätzlicher Eigenkapitalbedarf
- feststehender Nachreservierungsbedarf (Aufstockung der

Deckungsrückstellung)

insgesamt aber höchstens 50 % der gesamten 
Netto-Bewertungsreserven

• Für im Bestand verbleibende Versicherungen darf zBWR noch um 
die gesamten Netto-Bewertungsreserven in festverzins lichen
Kapitalanlagen reduziert werden 
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5. Zuteilungsverfahren (1)

Beteiligung an Bewertungsreserven – nicht nur eine t echnische Aufgabe

• Generelles

• Beteiligung an Bewertungsreserven hat Vorrang vor Überschussbeteiligung im 
klassischen Sinne

• Entweder mittels Direktgutschrift (zu Lasten des Ergebnisses im laufenden 
Jahr), was ggf. eine tatsächliche Realisierung der Bewertungsreserven 
voraussetzt, oder – falls möglich - durch Entnahme aus der RfB (Rückstellung 
für Beitragsrückerstattung)
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5. Zuteilungsverfahren (2)

Beteiligung an Bewertungsreserven – nicht nur eine t echnische Aufgabe

• Besonderheiten bei regulierten Pensionskassen

• Zuteilungsverfahren mindestens alle 3 Jahre; generell nur in den Jahren, in 
denen auch ein versicherungsmathematisches Gutachten erstellt wird

• Leistungserhöhungen oder Beitragsrückerstattung (abhängig von 
Bestimmungen in Satzung/AVB)

• Bei Anwartschafts- und Rentenerhöhungen zur Vereinfachung bei der Auf-
teilung auf die einzelnen Versicherten Verwendung derselben Bezugsgrößen 
zulässig wie für die sonstige Überschussbeteiligung

• Beteiligung an Bewertungsreserven kann bei im Durchschnitt kleinen Beträgen 
(max. 1 EUR Monatsrente) wegen Unverhältnismäßigkeit zum entstehenden 
Verwaltungsaufwand entfallen

• Ermittlung und Berechnungen grundsätzlich nach den Verhältnissen am 
Bilanzstichtag

• Problematisch: Reduzierung der Bewertungsreserven zwischen Bilanzstichtag 
und Zeitpunkt der Beschlussfassung des obersten Organs

• Wenn Reduktion einen festgelegten Prozentsatz (z.B. 10 %) übersteigt, Neu-
berechnung zu einem ebenfalls festzulegenden späteren Zeitpunkt kurz vor der 
Beschlussfassung; dabei Verwendung eines unterjährigen Stresstests
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6. Beteiligung an Bewertungsreserven in den Folgeja hren (1)

Beteiligung an Bewertungsreserven – nicht nur eine t echnische Aufgabe

• Bewertungsreserven, an denen in der Vergangenheit b ereits zu 
mindestens 50 % beteiligt wurde, sind nicht erneut zu berücksichtigen

• Probleme:

• Wie kann das bei regulierten Pensionskassen und generell bei Rentenver-
sicherungen über viele Jahre hinweg für die einzelne Kapitalanlage oder die 
einzelne Versicherung nachgehalten werden?

• Wie ist der Ab- und Aufbau von Bewertungsreserven infolge Umschichtungen 
bei den Kapitalanlagen zu berücksichtigen?
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6. Beteiligung an Bewertungsreserven in den Folgeja hren (2)

• Lösungsansätze für regulierte Pensionskassen:

• Es bleibt den Kassen freigestellt, bei Beteiligungen in den Folgejahren zur 
Vereinfachung die in der Vergangenheit stattgefundenen Beteiligungen 
unberücksichtigt zu lassen (Berechnungsverfahren „ohne Gedächtnis“); die 
zulässigen Abzugsbeträge stellen auch so den Verbleib einer 
ausreichenden Ausstattung der Kasse mit stillen Reserven sicher

• Wenn Verfahren „mit Gedächtnis“ gewünscht, dann statt wohl nicht zu 
leistendem individuellem Nachhalten der Vergangenheit (Schattenkonten, 
umfangreiche Historienbildung) einfacher vom jeweils aktuellen Stand der 
Bewertungsreserven (BWR) ausgehen und pauschal die in den letzten z.B. 
10 Jahren zugeteilten BWR degressiv gewichtet in Abzug bringen:

Beteiligung an Bewertungsreserven – nicht nur eine t echnische Aufgabe
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7. Fazit

• Gesetzgeber ist der vom BVerfG auferlegten Verpflicht ung rechtzeitig 
nachgekommen

• Einbeziehung auch von Rentenversicherungen in die Pf licht zur 
Beteiligung an Bewertungsreserven ist zumindest frag würdig

• Probleme der praktischen Handhabung sind zwischenzei tlich 
weitgehend gelöst

• Angemessene Ausstattung der Pensions- und Sterbekass en mit stillen 
Reserven bleibt weiterhin gewährleistet

• Beteiligung der Versicherungsnehmer an sehr hohen B ewertungs-
reserven ist geboten und sinnvoll

• Wegen Finanzierungsmöglichkeit über die RfB führt Be teiligung an den 
Bewertungsreserven nicht zwangsläufig zu insgesamt h öheren 
Leistungen aus den bestehenden Versicherungen
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